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I.

Es haben am gestrigen Abende in Unserer Residenz beklagenswerthe Stö-
rungen der öffentlichen Ruhe Statt gefunden, die jedoch durch das muthige

Einschreiten aller gut gesinnten Bürger schnell unterdrückt worden sind. Wir

sind fest überzeugt, daß ahnliche Unordnungen weder hier noch an anderen

Orten des Landes sich wiederholen werden, können aber doch nicht umhin, Un-

sere treuen Unterthanen zu ermahnen, den in allen Zeiten bewährten guten

Geist auch fernerhin zu bethätigen. Je aufgeregter die Zeit ist, desto inniger
muß das Band zwischen Fürst und Volk sich knüpfen. Nur dadurch konnen

die ruchlosen Bestrebungen Einzelner, die öffentliche Ruhe und Ordnung zu

stören, bekämpft werden.

Die gegenwärtig versammelten Stände sind das verfassungsmäßige Or-
gan, durch welches die Wünsche der Gesammtheit Unserer Unterthanen mittelst

einer Erklarungsschrift vom 7. d. M. Uns vorgelegt worden sind.

Wir haben, nachdem der deutsche Bund, den Erfordernissen der Zeit ge-

mäß, mehre beschränkende Verfügungen aufgehoben hat, die Preßfreiheit in dem

Großherzogthume wieder hergestellt.
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Eine engere Vereinigung des gemeinsamen deutschen Vaterlandes erscheint
auch Uns dringend nothwendig. Wir betrachten eine deutsche National-Ver-

tretung als ein wirksames Mittel zu diesem Zwecke, werden, was an Uns ist,

sofort dafür thatig seyn und auf eine dem entsprechende Umgestaltung der Bun-

desverfassung hinwirken.

Die Verminderung und Verwandlung der stehenden Heere und eine all-

gemeine Volksbewaffnung werden Wir, nach dem Antrage des getreuenLandta-
ges, in das Auge fassen.

Ueber eine auf neuere Grundsätze gestützte Umgestaltung der Rechtspflege
behalten Wir Uns weitere Entschließung bis dahin vor, wo die Anträáge des

getreuen Landtages an Uns gelangt seyn werden.

Um den allseitig gegen Uns ausgesprochenen Wünschen Unserer getreuen

Unterthanen zu entsprechen, haben wir beschlossen, das Kammervermögen mit
dem landschaftlichen Vermögen, gegen Gewähr einer Civil-Liste, zu vereinigen.

Wir werden hierüber dem getreuen Landtage sofort weitere Eröffnung zuge-

hen lassen.

Mit demselben werden Wir auf verfassungsmäßigem Wege auch weitere

an Uns gelangende Antrage erwagen und, soweit zweckmaßig, erledigen.

Der Segen des Hoöchsten sey über Unserem Lande. Halten Wir fest zu-
sammen in Eintracht und gegenseitigem Vertrauen.

Weimar am 9. März 1848.

Carl Friedrich, Großherzog.

Carl Alegander, Erbgroßherzog.

Frh. v. Gersdorff. Schweitzer. v. Watzdorf. Thon. v. Wegner.
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Wir Carl Friedrich,
von Gottes Gnaden Großherzog von Sachsen-Weimar=

Eisenach, Landgraf in Thuringen, Markgraf zu Meißen,

gefursteter Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Neustadt und Tautenburg
c. c.

Nachdem Unseren wirklichen Geheimrathen und Staats-Ministern D. jur.
Ernst Christian August Freiherrn von Gersdorff und D. jur. Christian Wil-
helm Schweitzer, ingleichen Unserem gebeimen Staatsrathe und Kammer-Prä-
sidenten Carl Thon und Unserem geheimen Staatsrathe D. jur. Wilhelm von

Wegner, die erbetene Dienstentlassung gnädigst ertheilt worden, haben Wir mit

Vorbehalt weiterer definitiver Entschließung die Leitung Unseres Staats-Ministe-
riums Unserem Staats-Minister, wirklichen Geheimrathe D. jur. Christian
Bernhard von Watzdorf übertragen und gleichzeitig den Landtags-Abgeordneten,

Amts-Advokaten D. jur. Oskar von Wydenbrugk als geheimen Staatorath zum

Mitglied des Staats-Ministeriums ernannt.

Wegen weiterer Personal-Verstärkung behalten Wir Uns Entschließung vor.

So geschehen und gegeben Weimar am 14. März 1848.

6 Carl Friedrich.

von Watzdorf. von Wydenbrugk.
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III.

Der Strom der Zeitereignisse hat auch unser Vaterland ergriffen und

verschiedene Wunsche Unseres Volkes mit lauter Stimme zu Unseren Ohren

gebracht. Inmitten der beklagenswerthen Ungesetzlichkeiten, welche bei dieser

Gelegenheit von einer verhältnißmäßig kleinen Anzahl begangen worden, hat
die von der großen Mehrzahl der Städte= und Zand-Bewohner bewährte

Treue, ihr thatkräftiger Sinn für Erhaltung der Ordnung und Ruhe Unserm

Herzen wohlgethan.

Wir haben daher jene Wünsche, soweit sie irgend gewährbar waren,
nach Inhalt Unserer Bekanntmachung vom 9. d. M., welche Wir hiermit in

allen Punkten wiederholt bestätigen, erhört und befriedigt, auch wo dieses nur

mit Opfern von Unserer Seite geschehen konnte. Wir werden das, was wei-

ter noch im Bedürfnisse Unseres besondern sowie des großen deutschen Vater-

landes liegen sollte, mit dem getreuen Landtage, den einzigen gesetzlich berufe-
nen Vertretern Unseres Volkes, allen Ernstes erwägen und — soviel an Uns

ist — zu gedeihlichem Ziele führen.

Wir haben, um die neuester Zeit wiederholt zu Unserer Kenntniß ge-

brachten Wünsche Unserer Residenz-Stadt wegen Abünderung der hiesigen
Stadtordnung und Bauordnung v. J. 1838 thunlichst zu befriedigen, die

schon früher hierüber erforderten Gutachten den Stadtverordneten Unserer Re-
sidenz-Stadt zur Vernehmlassung vorzulegen befohlen, dafern die beabsichtig-
ten Aenderungen nicht schon durch die Erlassung einer allgemeinen Städteord-

nung erreicht werden sollten.

Und um der neuen Zeit ohne betrübenden Rückblick auf Vergangenes

entgegen zu schreiten, verkünden Wir hiermit für die seit dem achten dieses

Monats bis jetzt im Großherzogthume begangenen politischen Vergehen eine

allgemeine Amnestie.

Aber je willfähriger Wir Uns biöher gegenüber allen statthaften Begeh-
fren Unseres Volkes erwiesen haben und mit je begründeterem Vertrauen das-

selbe der Zukunft entgegen sehen darf, um so fester sind Wir nun auch ent-

schlossen, Gesetz und Ordnung mit allen Uns zu Gebote stehenden Mitteln ge-



37

gen etwaige weitere Störungen zu schützen, und um so zuversichtlicher bauen

Wir darauf, daß hierin alle wohlgesinnten Stadt= und Land-Bewohner Uns

krdftigst beistehen werden.

Gesetz und Ordnung sind die Grundpfeiler aller Staaten, die Bedingun-
gen alles Gedeihens — des Ganzen wie jedes Einzelnen. Ohne sie kann

auch der große Bau, in dem Unser gemeinsames Vaterland verjüngt empor

steigen möge, nimmermehr gelingen. Ohne sie müßte Deutschland in das tiefste
Elend versinken und zum Gespötte, zum Sklaven des Auslandes werden.

Gott sey mit uns und unserem Vaterlande!

Weimar am 14. März 1848.

6 Carl Friedrich, Großherzog.

von Watzdorf. von Wydenbrugk.
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IV.

Veranlaßt durch die bedauerlichen Ungesetzlichkeiten der junasten Zeit, na-
mentlich diejenigen, welche sich gegen Personen, Eigenthum oder andere Ver-

mögenörechte gerichtet haben, finden Wir Uns bewogen, die Bestimmungen des
Strafgesetzbuches in den F.S. 112 — 119 über Auflauf, Aufrubr, Aufforde-

rung zu Aufruhr, eigenmächtige Versammlungen der Gemeinden und Innungen,

Landfriedenobruch und Störung des Hausfriedens in Erinnerung zu bringen.

Zugleich verordnen Wir unter Beirath und Zustimmung des getreuen Land-

tages vorlaufig für die Dauer von vier Wochen:

1) wenn ein Auflauf entsteht, worunter ein Zusammenrotten von mehr

als funfzehen Menschen zu verstehen ist, so hat die zuständige Polizei-Behörde
durch ihren Chef oder durch einen Subalternen sofort zum unverzüglichen Aus-

einandergehen aufzufordern;

2) wenn dieser Aufforderung nicht Folge gegeben wird, so ist entweder
nach Vorlesen dieser Bekanntmachung oder nach dem Rufe: „im Namen des

Gesetzes gehen Sie auseinander“ bezüglich unter Zuziehung des Militärs und

Gebrauch der Waffen und Anwendung selbst der schärfsten Maßregeln das Aus-

einandergehen zu erzwingen;

3) dabei steht es den betreffenden Polizei-Behörden zu, die Widersetzlichen

gefänglich einzuziehen und Behufs der gerichtlichen Untersuchung an die betref-
fenden Gerichte abzuliefern, oder — wenn nämlich das Gefängniß-Lokal des

betreffenden Gerichts die Aufnahme der Arrctirten nicht gestattet — bis zur

Beendigung der Untersuchung in einem passenden Lokal zu detiniren.

Weimar am 14. März 1848.

Carl Friedrich, Großherzog.

von Watzdorf. von Wydenbrugk.
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Ministerial-Bekanntmachung.
Das unterzeichnete Staats-Ministerium ist von Sr. Königlichen Hoheit,

dem Großherzoge, befehligt worden, folgende höchste Entschließungen zur allge-
meinen Kenntniß zu bringen:

1) Die von dem getreuen Landtage erbetene Oeffentlichkeit seiner Sitzun-

gen ist von Sr. Königlichen Hoheit, dem Großherzoge, nach Maßgabe eines

höchsten Dekrets vom 15. d. M. genehmiget worden und wird wegen Her-

stellung eines geeigneten Lokals sofort Einleitung getroffen werden.

2) Die Beeidigung des Militärs auf die Verfassung soll sofort hier und
zu Eisenach erfolgen, und zwar nach folgender Formel:

„Ich schwöre Treue Sr. Königlichen Hoheit, dem Großherzoge, Ge-
horsam dem Gesetze und Beobachtung des Grundgesetzes über die

landständische Verfassung, so wahr mir Gott helfe und sein heiliges
Wort.“

3) Die Strafen wegen aller bis zum heutigen Tage begangenen

Uebertretungen des Gesetzes vom 10. November 1810 zum Schutze der Holzungen,

Baumpflanzungen, Felder und Gärten, insofern diese Uebertretungen weder
gegen Personen gerichtet, noch mit Arbeitshaus= oder Zuchthaus-Strafe be-

droht, sind in Gnaden erlassen, die wegen solcher Bergehen eingeleiteten Un-

tersuchungen aber niedergeschlagen worden.

Se. Königliche Hoheit, der Großherzog, giebt sich bei diesem neuen

Ausdrucke seiner landesvaterlichen Huld der gerechten Erwartung hin, man
werde in Zukunft überall Gesetz, Ordnung und Recht heilig halten, wie es

das Wohl der Einzelnen und wie es das gemeine Beste verlangt. Möge die-

ses höchste Vertrauen auf die Zukunft, welches Vergangeneo zu ahnden ver-

gißt, überall recht gewürdiget und nicht getaäuscht werden.

Weimar am 19. März 1848.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium.

von Watzdorf. von Wydenbrugk.



Bekanutmachungen.
I. Seine Königliche Hoheit, der Großherzog, haben auf darum geschehe-

nes Ansuchen, der von der verstorbenen Hauptmann Auguste von Minnigerode

geborenen von Witzleben in einem bei dem Justiz-Amte Ilmenau niedergeleg-

ten Testamente unter dem Namen „des von Witzleben'schen Fräulein=

stiftes“ zu Gunsten der unverheiratheten ehelichen Töchter der männlichen ehe-
lichen Nachkommen der in der Stiftungsurkunde bezeichneten Glieder der von

Witzleben'schen Familie errichteten Stiftung, welche in der Stadt Ilmenau
ihren Sitz haben soll, die Rechte einer milden Stiftung und die Vorzüge

juristischer Persönlichkeit zu verleihen, auch zu bestimmen gnädigst geruht,
daß dieses Stift einstweilen und bis auf Widerruf der Gerichtsbarkeit der un-

terzeichneten Landesregierung unterstellt seyn soll.
Weimar am 18. Februar 1848.

Großherzoglich Sächsische Landesregierung.
Schmidt.

II. Se. Königliche Hobeit, der Großherzog, haben dem in Apolda
unter dem Namen „Luther-Verein“ zu Begründung eines Fonds zum Bau

einer neuen Kirche durch freiwillige Beiträge bestehenden Vereine, auf Ansuchen

des Vorstandes, die Rechte einer milden Stiftung im Umfange des Großherzog=

thumes ertheilt und mit Rücksicht auf dessen Geschäftsverkehr bei Justiz-Behör-
den gestattet, daß die Bestimmungen in den Bekanntmachungen der unterzeich-

neten Landesregierung vom 19. September 1845, bezüglich vom 15. Dezem-

ber 1843 (Regierungs-Blatt vom Jahre 1845 Seite 72 und vom Jahre 1843

Seite 176), ingleichen vom 21. August 1846 (Regierungs-Blatt v. J. 1846

Seite 128), auch auf jene Stiftung Anwendung dergestalt finden sollen, daß
dasjenige, was Seite 72 des Regierungs-Blattes v. J. 1845 von zwei Aus-

schuß-Mitgliedern der Sparkasse-Verwaltung gesagt ist, von dem Direktor, dem

Kassirer und dem Sekrerair des Vereins verstanden seyn und im Betreff des

Kassirers nur die Bestellung eines Privilegiums gefordert werden soll.

Höchstem Befehle gemäß wird dieses zur allgemeinen Nachachtung be-
kannt gemacht.

Weimar am 3. März 1848.

Großherzoglich Sächsische Landesregierung.
von Mandelsloh.
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